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ANTTI AR JAVA 

Eine Freilassung aus der väterlichen Gewalt: CPR VI 78 

Vor dreizehn Jahren wurde ein Papyrus unter der Überschrift "Eingabe an den 
Strategen" als CPR VI 78 (ca. 265 n. Chr.) publiziert. Diese Bezeichnung trifft zwar 
zu, doch läßt sie nicht sofort den besonderen Reiz dieser Urkunde erkennen, der darin 
besteht, daß sie eine testamentarisch verfügte Freilassung (emancipatio) aus der römi
schen patria potestas anführt. Damit ist sie ein wichtiges Zeugnis für die Kenntnis 
dieser Institution und überhaupt des römischen Rechtes in Ägypten 1. Leider ist der 
Papyrus nicht gut erhalten. Von den ersten elf Zeilen ist etwa die rechte Hälfte ver
schollen, und danach haben wir nur spärliche Reste. Auf die Lesungen in CPR VI darf 
man bauen: Nur ein paar schlecht erhaltene Buchstaben mögen vielleicht in Frage ge
stellt werden2. Dagegen könnte man die Lücken etwas anders ergänzen, besonders 
wenn man juristische Quellen in lateinischer Sprache zum Vergleich heranzieht. Es 
scheint darum angebracht, einen ausführlicheren Sachkommentar zu der Urkunde und 
einige neue Ergänzungsvorschläge vorzustellen. 

Der Text und die Übersetzung der editio princeps lauten wie folgt: 

1 [<l>]Aa:Ut<p IIuvt(JK<p 't0 KUt AOn<p (J'tpu(uIY0) 'EpJlOnoA(t'tOu) 
2 nupu [A]Up~[~]Üu]~ 'A~OAAcoviu~ 't1l~ Kat TtVo{l'tto~ 'EpllonoAi'tt8o~ ano-

. . Au9d[ (Jll~ 't1l~ n~'tptJ]~ XEtpO~ IlE'tu KUpi~~' ] 
3 []JlCOVO~ avuy[pu](<pOJlEVll~) En' aJl<po80u <l>poupiou AtßO~. 'End;' Jlll'tllP 

Ilo[ u ~tO(JKOPOU~ ~llJlll'tpiou ] 
4 AEV m'nn ETCEO"'tr,(JO:-tO EJlE 'tE KUt ihEPOV Jlou 6Jloll~'tptOv a8EA<p[ov AupllAtOV 

. N ElAOV a1toAu9~vm ] .. 

5 ll~ 't1l~ nu'tptK1l~ Esou(Jiu~ 11 Ei JllJ 'tOu'to yEiVOt'to 'to IlEPO~ Ilou 't~[~ KAllPo-
vOlliu~ ] 

6 [] Et~ Jlou KO:'tU 8E 'to ßOUAllJlU EV'to~ 't1l~ np09E(Jlliu[~] anOAU91lv[Ul 
ot] 

7 ['t]o aV'tiypu<pov imo'tasu(Ju EmotocoJli (JOt aStOu(Ju Em(J'tuAllv[o:t ano-
Au91lvut 'to~ E~~POV Jlou a8EA<pov 6JloJl~]-

8 "Y1?~ov Ko:t npoKdllEVOV AUP~AtOV NEtAOV anEAEu9~pov 1.V' dorn vac.? ] 
9 E(J'tt OE' EPJlllvdu anoAu(JEco~ nu'tptK1l~ XEtpo~. MapK[o~ ano 'EpJloU 

no]-

1 Siehe dazu A. Arjava. Paternal Power in Late Antiquity, JRS 88 (1998) 147-165. 
2 H. Harrauer hat freundlicherweise mit mir das Original überprüft und diskutiert; wert

volle Ratschläge verdanke ich R. S. Bagnall, J. Frösen, J. F. Gardner, M. Kaimio und 
J. D. Thomas. 
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10 [A]Effi<; 't1l<; IlEYaAll<; apxaia<; ~at Aall1tP&.<; Kat crEllvo'ta~ll<; avay[p ]a-
(q>6IlEVO<;) [E1t' allq>6Öou !l>POUptOU Atßo<; AUPllAtaV 'A1tOA}.,ffiVi]-

11 av 't~v Kat TtVounv E~ 1l1l~[p]o<; 4tocrKOpO\l'tO<; ~lJ~lJ'tpiou a1t[EAucra 'tTj<; 
1ta'tptKTj<; XEtpo<; ] 

12 U<;ucr'ta'ta<;~ou~iou'tllJ ± 12 ].o ..... acr[ ... "J.e .. 8[ 
13 [ ... .J1~~'t~Y[p]aq>llK[ ± 12 ] ~uPllAiq> LEPTt[Vql'tip] Kat L'tpa. [ 
14 [± 12 ]. Lapa1t[t ± 16 ]oAouv't~L .. 't]ou Lapa1tt<?~?S [ 

15 ( ± 34 J. 'EPlltVq> ·Ep[ .... ..Jou[..J~~tou[ 
16 [ ± 34 ]. I1ocrtoroVt [..J J 
17 [ ± 35 ]aYtcr'tffiv[] [ 

18 [ ± 37 ] .. 'tou ~~[ 
19 [ ±38 ].<;AuPll~[t 
20 ]J 

"Dem Flavios Paniskos alias Longos, dem Strategen des Herrnopolites, von Aure
lia Apollonia alias Tinutis, Einwohnerin von Hermupolis, freigelassen aus der väterli
chen Gewalt, mit ihrem Rechtsvertreter - - -, Sohn des -mon, gemeldet im Kastellbe
zirk West. Als meine Mutter Dioskorus, Tochter des Demetrios - - - setzte fest, daß 
ich und der andere Halbbruder mütterlicherseits Aurelios Neilos freigelassen werden 
- - - aus der väterlichen Gewalt, oder wenn das nicht geschieht, daß mein Anteil am 
Erbe - - - aber gemäß der letztwilligen Verfügung innerhalb der festgesetzten Frist 
freigelassen werde - - -. Die Abschrift habe ich beigelegt und reiche sie bei dir ein mit 
der Bitte, daß mein anderer Halbbruder mütterlicherseits, der schon genannte Aurelios 
Neilos, freigelassen werde, damit er weiß. Es folgt aber noch eine Übersetzung der 
Freilassung(surkunde) aus der väterlichen Gewalt: Ich, Markos - - - aus Hermupolis, 
der großen, alten, herrlichen und ehrwürdigen Stadt, gemeldet im Kastellbezirk West, 
habe aus väterlicher Gewalt Aurelia Apollonia alias Tinutis, Tochter der Mutter Dio
skorus, Tochter des Demetrios, entlassen - - - H . 

Weil der Stratege aus P.Flor. 12 bekannt ist, kann man mit einiger Sicherheit an
nehmen, daß das Dokument aus der Mitte der 60er Jahre des 3. Jh. n. Chr. stammt. 
Die Petentin ist aus der väterlichen Gewalt (patria potestas) emanzipiert worden. Die 
Gewalt wird in der Urkunde h 1ta'tptK~ E~oucrta und 1ta'tptK~ XEtp genannt. Beide 
Bezeichn ungen oder ihre Varianten erscheinen auch in anderen Papyri dieser Zeit3. 
Dagegen wird die emancipatio nur selten in den Papyri erwähnt. Neben einer sehr 
fragmentarischen lateinischen Emanzipationsurkunde aus Oxyrhynchos4 erscheint sie 
meines Wissens nur in einer Reihe von Dokumenten in CPR VI, in denen zwei Söhne 

3 CPR VI 12-30 (300/l); P.Lond. III 977, 14 (330); P.Oxy. X 1268 (3 . Jh.); XLI 2951 
(267); IX 1208 (291); SB X 10728 (318); Arjava, Paternal Power (0. Anm. 1) 156-157, Anm. 
55- 56. 

4 FIRA III 14 = CPL 206 (3. Jh.). 
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wiederholt als u1toAu8Ev'm; 'til~ 1ta'tptK'il~ E~oucria~ charakterisiert werdenS. Unser 
Text ist also schon aus diesen Gründen bemerkenswert. Aus den anderen Teilen des 
Reiche kennt man keine e inzige Urkunde mit einern Hinweis auf die emancipatio, 
obwohl das Verfahren in den juristi ehen Quellen bes hrieben wird6. 

Es wird klar, daß die emancipatio der Aurelia Apollonia von einer letztwilligen 
Verfügung ihrer Mutter veranlaßt worden war. Darüber hinaus nimmt der Herau 'ge
ber aJl, daß die Mutter auch die Freila ung ihres zweiten Kindes, Aurelios Neilos 
vorge chrieben hätte. Demgemäß verfolge unsere Urkunde gerade den Zweck die 
Freilassung des Bruders bei d m Strategen zu bewirken. Das erregl einige Bedenken, 
weil die Hypothese gänzlich auf den Ergänzungen des Textes beruht und die emanci
pmio der Schwester gar nicht rel vanl für die de Bruders war: Sie hatten ja nicht 
ei nmal denselben Vater. Daß die bei den Väter g le.ichzei,tig noch am Leben war n, ist 
zwar möglich, doch wäre die Berufung auf die Freilassungsurkunde der Aurelia 

pollonia vö.llig überllü 'sig gewesen. Ferner muß mun die Frage stellen, ob der Bru
der überhaupt frei gebor 11 war (siehe ul1ten). Schließlich bleibt der Zusammenhang 
zwischen der mütterlichen Erbschaft (Z. 5) und dem Rest des Anliegens rätselhaft. 

Die Auflösung des Rätsels wird jedoch im Kommentar zu CPR VI 78 angedeutet 
(S. 133). Kinder unter der väterlichen G wall hatten ja nach römischem Rechte kein 
Eig nlUI11 an ihrem mLitterlichen rbe, \ e.il alle dem Vater gehört 7. Die 'er Tatbe
stand betraf ei ne große Anzahl römi cher Familien und in den mei ·t n von ihnen haI 
er offensichtlich keine schwerwiegenden Probleme hervorgerufen. Oft dürften die 
Väter freiwillig die Erbschaft für die Kinder verwahrt und sie ihnen später abgetreten 
haben. Manchmal versuchte die Mutter mit der Hilfe von Fideikommissen sicherzu
stellen, daß ihre Kinder wirklich das Vermögen bekamen. 

Es gab aber eine noch bessere Methode. Man konnte im Testall1 nl die Kinder un
ter der Bedingung als Erben einsetzen, daß sie aus der pa/ria pOle. las freigela sen 
werden. Dieses Verfahren ist aus vielen Quellen bekannt. So etwa berichtet Sueton 
von dem Kaiser Vitellius (Vitell. 6): 

Uxorem habuit Petroniam consularis viri filiam, et ex ea filium Petronianum cap
tum altero oculo. Hunc heredem a matre sub condicione institutum, si de potestate 
patris exisset, manu emisit brevique, ut creditum est, interemit ... 

Ähnliche Einrichtungen erscheinen in den Briefen des Plinius (ep. 4,2 und 8, 18). 
Auch in den Digesten und in den Reskripten des Codex Justinianus werden sie mehr-

5 CPR VI 12-30 (30011); vgl. den Kommentar des Herausgebers in CPR VI, S. 60. Häufi
ger bezeichnet &.JtOAUEJEiC; einen Veteranen des römischen Heerc . 

6 i he vor allem Gaius, Ins!. 1, 132-134. Ganz abweichend ist einejormula der emanci
patio aus dem We 'lg lenreich, Form. Vis. 34, die möglicherweise auf eine späte Urkundcll
praxis des Weslrömi 'ehen Reiches zurückgeht, vgJ. Arjava, Paternal Power (0. Anm. 1) 163-
164, Anm. 99. 

7 Zu dem Problemkreis s. etwa M. Humbert, Le Remariage a Rome: Etude d' histoire juri
diqlll! e! social , Milano 1972, 207-263; J. F. Gardner, AI/oll/tl/" Fall/il)' ,md an lnheritunce: 
Claudius ßrasidas and his Ex- IVi/t 's lViII , LCM 112 (1987) 52- 54; A. Arjlwa. Women (md Law 
in Late Antiquity, Oxford 1996,98-105. 
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mals besprochen, meistens natürlich, weil die Sache irgendwie verwickelt war8. Die 
Maßnahme selbst ist aber ganz klar, wie z. B. in Dig. 5, 3, 58: 

Filius a patre emancipatus secundum condicionem testamenti matris adiit heredi
tatem ... 

Vgl. C.Just. 6,25,3 (216 n. Chr.): 

[Imp. AntoninusJ Maxentio et aliis. Si mater vos sub condicione emancipationis 
heredes instituit et, priusquam voluntati defunctae pareretur, sententiam pater meruit 
vel aliter defunctus est, morte eius vel alio modo patria potestate liberati ius adeun
dae hereditatis cum sua causa quaesistis. S. prid. k. Mai. Sabino et Anullino conss. 

Schließlich mag noch ein Ausspruch des Juristen Modestinus aus den Digesten zitiert 
werden, weil er wie unser Text aus der Mitte des 3. Jh. stammt und griechisch ge
schrieben ist (Dig. 26,5,21, 1): 

'Eav ~ljtllP Ent ta{ltTl t11 ai.p€m:t 'Ypa'l'Tl Utou<; KAllPov6~ou<;, Eav a.noAu8mot 
tTl<; tOU natpo<; E~ouoi.a<;, a.noAu8evtcov 'tO'UtCOV Kat ota tOUtO KAT1POvO~110avtcov 
auto<; 6 natr,p KOUpa.tCOP XElPOtoV118Tlvat ou ouvatat, Käv ßouAlltat, '{va ~r, äAATl 
600 tOUtO öm:p OUK EßOUAlj81l 1i ota8E~evll 'YEVlltat. Kat tOUtO OÜtw<; uno tOU 
8Eiou LEßljpOU vEVO~08€tlltat. 

"Wenn die Mutter ihre Söhne als Erben unter der Bedingung eingesetzt hat, daß sie 
aus der väterlichen Gewalt freigelassen werden, und wenn diese freigelassen worden 
sind und dadurch die Erbschaft angetreten haben, kann der Vater selbst ihnen nicht als 
Vormund gegeben werden, auch nicht wenn er wollte, damit nicht auf einem anderen 
Wege das geschehe, was die Erblasserin nicht wollte. Und dieses ist so von dem ver
göttlichten Severus vorgeschrieben worden". 

Um die Bitte der Apollonia zu verstehen, müssen wir noch einen weiteren juristi
schen Aspekt berücksichtigen. Die condicio emancipationis bestimmte nicht genü
gend das Schicksal der Erbschaft. Die Mutter mußte auch verordnen, auf wen das 
Vermögen überging, wenn ihr Kind eventuell nicht emanzipiert wurde. Das geschah 
mit der substitutio . Es wurde also ein zweitrangiger Erbe im Testament genannt. Mei
stens wurde wohl der nächste Verwandte gewählt. Im Falle der Mutter der Apollonia 
ist die Wahl wahrscheinlich leicht gewesen: Sie hatte ja einen Sohn, Aurelius Neilos, 
der offensichtlich nicht unter der väterlichen Gewalt stand. Ihm hatte sie auch sonst 
einen Anteil an der Erbschaft vermacht. 

Neilos wird in Z. 8 a.nEAEu8EPO<; bezeichnet. In CPR VI hat man das Wort als 
Übersetzung für sui iuris oder emancipatus ("selbständig", "frei von der väterlichen 
Gewalt") also etwa wie a.noAu8d<; (tTl<; natptKfl<; E~ouoi.a<;) verstanden. Nach dem 
normalen Sprachgebrauch bedeutet a.nEAEu8EPO<; aber einen freigelassenen Sklaven, 
und das mag auch hier eher der Fall gewesen sein. Als Freigelassener hatte Neilos 
keinen juristischen Vater, ja überhaupt keine Eltern oder Geschwister, was natürlich 

8 Neben den unten zitierten, siehe Dig. 29, 7, 6, pr.; 32, 50, pr.; 35,1,70; 77; 92-93; 45, 1, 
107; C.Just. 3, 28, 25; 33, 1; 6,42, 15 und 8, 54, 5. 
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Apollonia nicht dman hinderte, ihn ihren Brud r zu n nnen. Wenn Neilos wirklich ein 
ehemaliger klave war, hatte auch 'eine Mutter Dioskorou ihr Leben in der Sklaverei 
begonnen. Neilos war also vor der Freilassung der Dioskorou gebar n worden, Apol
Ion in danach. DemzufOlge mü sen wir statt "Tochter des Demetrio " in Z. 11 D.111.l11-
tP lO\) cXltleAEU8epm; (, Preigelassene des Demetrio ") les n. Die von der übli~he'n 
Norm abweichende Wortfolge - cXn[EAEUeepa~ C! lWll1:P lOU wäre zu erwarten -
kann vielleicht dadurch erklärt werden, daß das zitierte Dokument aus dem Lateini
schen übersetzt worden ist9 . 

Warum die Emanzipationsurkunde der Apollonia ursprünglich wohl auf Lateinisch 
ge chrieben worden war, leuchtet ni chl unmittelbar e in . Römischrechtliche Testa
mente konme man schon seit Alexande r S verus auf Griechi 'ch verfas en lO, und es 
ist schwer vorstellbar, daß mehr als 30 Jahre danach strengere Regelungen für die 
emancipatio gegolten haben sollten. Vielleicht genoß das Latein in diesem Zusam
menhang mehr Ansehen, oder aber es war der Vater, dessen Name nicht erhalten ist, 
westlichen Ursprungs (etwa ein Veteran). Allerdings wirkt der Beginn des Dokumen
tes nicht besonders römisch, sondern erinnert eher an die Fassung der griechischen 
Urkunden, was sonst nur selten in den lateinischen Papyri aus Ägypten vorkommt. 
Unter diesen scheint zunächst eine manumissio inter amicos nach lokalen Gewohnhei
ten gestaltet zu sein ll : ähnlich war vielleicht auch das Original unserer Emanzipati
onsurkunde formuliert. 

Nach diesen Gesichtspunkten können wir die ersten elf Zeilen unseres Textes etwa 
wie folgend wiederherstellen. Die vorgeschlagenen Ergänzungen stimmen mit einer 
Zeilenlänge von etwa 100-105 Buchstaben überein . Jedenfalls scheint es, daß die Zei
len nicht viel kürzer gewesen sein können (vgL Z. 2 und 5) und auch nicht erheblich 
länger (Z. 9). Wie viele Buchstaben von den Zeilenanfängen fehlen, ist gleichfalls 
nicht immer mit Sicherheit zu bestimmen. Es soll betont werden, daß die Ergänzungen 
nur als Beispiele gegeben werden, um den Sinn der verschollenen Teile zu verdeutli
chen. 

1 [C[))A.aulQ) n<:,:,~O~Cfl 't0 K<:l Aoyy<p cr-rpa('l1ly0) 'EPJ..lOltOA(l-rOU) 

2 1tapO: [ANpTJPI.]i[a]~ 'AnoAAcovla<; 't~<; Kat TlVo{mo<; 'EPJ..101tOAi'tt8o~ cXno
. . Au8ei[OTJ~ 't1l~ 1t~'tptril~ XEtpO~ ± 30 ... ] 

3 r..] [ ]J..lWVo~ avaypa( <poJ..levTJ~) E1t ' aJ..l<po80u cppoupiou AtßO~. 'End 'h 
. . ~~'tTJP J..lo[u AUPTJAia 6tOOKOPOU<; am:AEu8epa 6TJJ..lTJ'tpiou ± 10 ] 

4 L] ... o;\rc~<; {mecr-r~oa1:o E~t E 're Kat e'n:pov /lau 0J..l0J..lTJ'tptOv a8EA<p[OV AUPTJ-
AtOV' N l AOV KATJP;v6J..lo\)~ <XUtt;<; ± 18 ]. .. 

9 Die Wortstellung<> ÖelvO'. ~7tv..EUeepoc; .au 8eivoc; ist di Regel in den Papyri des 3. Jh. 
In den Ln chriften begegnet man aber auch der invertierten, von der lateinischcn n m3stik 
beeillflußtcn Variantc i> 8dvO'. 1:0" öeivoc; <Y.rr M:Ueep~ sowohl mit dem Vornamen als auch 
mit den anderen Namen des Patrons, z. B. OGIS 481 = I.Eph. III 857; IGR I 397; 485; IV 1600 
= LBllh. Vn.l, 3335; IGUR n 38 1: 644; I .Eph. VIl. l , 3462. 

LO iehe B 15294 (235); P.Oxy. VI 907 = FIR A III 51 (276); L. Migliardi Zingale, I te
stamenfi romani /'lei pap;,.; t! nelle {(/volelte d' EgillO. Milano 3 1997, 1- 11 ' 96, Anm. I. 

11 CPL 172 = M hr 362 = PIRA JIl J I (2 11 ); siehe auch unten, Komm. zu Z. 9f. 
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5 [..l .. <!11<; tTl<; natpucll<; f~<?,!<!~~<; 11 d 1111 tOUtO Yf-lVOtto, tO Ilepo<; 1l0U t[l1<; 
l(A;rlPovollia<; d<; tOV np0l(f-lllEVOV aOEAq>ov Ilou l(atavt11CJat ± 3 ] 

6 [IlE]:'l1<; 1l0U l«Xta OE tO ßOUAl1lla fvtO<; t11<; npoeECJllia[<;] ~nOAUeTlV[<Xl t11<; 

natptKTl<; f~ouCJia<; uno tOU natpo<; 1l0U <ha toov ypallll(XtOlV, d)v] 

7 [t]? avtlypaq>ov un<?~a.~aCJa f7ttOiOOllll CJot a~touCJa f7ttCJtaA11v[ <Xl 

± 50 ] 

8 ~ov Kat ~POKf-lIlEVOV AUP~AtoV NElAOV anEAEUe~pOV, tV' dom ± 50 

9 ECJn OE' i:Plll1Vf-la anoAuCJEOl<; natptl(l1<; Xnpo<;. Ma.p~[o<; AupllAtO<; ± 

30 ano . EPlloU no]-
10 [A]EOl<; t11<; IlEya.Al1<; apxa1a<; ~at Aallnpa<; Kat CJEIlVOta.~Tl<; avaypa(q>6IlEvO<;) 

[fn' allq>ooou cl>poupiou AtßO<; anoAuOl t11<; fll11<; xnpo<; Aupl1AtaV 

'AnoAAOlvi]-

11 ~:' t11V Kat TtVOUtlV f~ IlTl~[p ]0<; 4tOCJKOpouto<; .11J~1JtptOU a~[EAEUeepa<; 
±40 ] 

"Dem Flavios Paniskos alias Longos, dem Strategen des Hermopolites, von Aure
lia Apollonia alias Tinutis, Einwohnerin von Hermupolis, freigelassen aus der väterli
chen Gewalt, mit ihrem Vormund/Mithelfer NN., Sohn des -mon, gemeldet im Ka
stellbezirk West. Weil meine Mutter Aurelia Dioskorus, Freigelassene des Demetrios 
- - - mich und meinen anderen Halbbruder mütterlicherseits, Aurelios Neilos, als ihre 
Erben (zu gleichen Anteilen?) einsetzte unter der Bedingung, daß ich aus der väterli
chen Gewalt freigelassen werde, oder wenn das nicht geschieht, daß mein Anteil an 
der Erbschaft meinem vorgenannten Bruder zufällt, und weil ich gemäß der Verfü
gung innerhalb der festgesetzten Frist von meinem Vater aus der väterlichen Gewalt 
durch eine Freilassungsurkunde, deren Abschrift ich unten anfüge, freigelassen wor
den bin, mache ich bei Dir die Eingabe, daß dies (durch einen Deiner Untertanen?) 
dem vorgenannten Freigelassenen Aurelios Neilos mitgeteilt wird, damit er weiß - - -
Es folgt eine Übersetzung der Freilassungsurkunde aus der väterlichen Gewalt: ,Ich, 
Marcus Aurelius NN., Sohn des NN., aus Hermupolis, der großen, alten, herrlichen 
und ehrwürdigen Stadt, gemeldet im Kastellbezirk West, entlasse aus meiner väterli
chen Gewalt Aurelia Apollonia alias Tinoutis, Tochter der Mutter Dioskorus, der 
Freigelassenen des Demetrios - - -' - - - ". 

2-3. Hier fehlt der Name des Mithelfers der Apollonia, entweder ihres KUPtü<;, Koupa'twp 
oder E1t\-tP01tO<; (wenn sie ganz jung war) oder, weil diese Bezeichnungen im späten 3. Jh. im
mer seltener wurden, auch ihres OUVE(J'[w<;12. Für die Eingabe eines solchen Antrages war die 
Mitwirkung eines Vormundes freilich nicht nötig. Weil Apollonia jetzt aus der väterlichen Ge
walt entlassen war, sollte sie als Vormund ihren Vater gehabt haben, doch unter welcher Be
zeichnung, wissen wir nicht, weil ihr Alter nicht bekannt ist. Gemäß dem oben zitierten Aus
spruch des Modestinus hätte der Vater in diesem Falle nicht curator sein können, doch wären 
Abweichungen von einer solchen Regel in der Praxis nicht überraschend. Wegen des Wortes 

12 Siehe Arjava, Women (0. Anm. 7) 118-123; ders., The Guardianship oJWomen in Ro
man Egypt, Akten 21. Pap. Kongr., Stuttgart 1997,25-30. 
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E"CEPOC; in Z. 4 könnte man auch daran denken, daß hier ein weiterer Bruder der Apollonia vor
kommt - und zwar ein Halbbruder väterlicherseits, weil er sonst kaum im Testament der 
Mutter übergangen worden wäre. 

3-4. Die syntaktische Struktur der Z. 3-8 wird wegen der Lücken nicht ganz klar. Wahr
scheinlich muß man Elttöiöool-lt in Z. 7 als das Hauptverb erfassen. 

4. Vor au"C~c; sind auch die Buchstaben Evoder €1t möglich. Das folgende u1tEO""CTt<Ja"Co ist 
ein seltenes Wort in diesem Zusammenhang. Man könnte auch an eine Lesung mit au"C'Il (z. B. 
aU"CD) E1tEO""CTt<Ja'tO denken, doch ist E<pi<J'taJlal nicht häufiger. 

4-5. Hier muß die Bedingung angeführt worden sein. Nach Dig. 26, 5, 21, 1 würde man 
eine Redeweise wie E1tt "CD a1.pE<JEt, Ea.V o.1toAu800 erwarten, doch scheint der Anfang von Z. 5 
auf eine Genetivkonstruktion hinzudeuten (wie z. B. roc; EJlOU o.1toAu8Ei<J'IlC;, die aber zu den er
haltenen Tintenspuren nicht besonders gut paßt). 

6. Die PartikelöE ist etwas befremdlich hingestellt: vielleicht Ka"Ca. ("C6)ÖE "Co ßouArllw? Am 
Ende fehlt das Wort für die Emanzipationsurkunde, deren Abschrift beigelegt wird. Vielleicht 
gebrauchte man statt "Ca. YPuJlJla'ta o. ä. dieselbe Bezeichnung o.1t6AU<JtC;, die unten Z. 9 vor
kommt. Von dieser (oder der nächsten) Zeile an wird der linke Freirand etwas breiter. Keine 
Erklärung dafür liegt auf der Hand; man hätte von der Struktur des Dokumentes die Verschie
bung besser aus Z. 4 oder 9 herleiten können. 

7. Mit dem Ausdruck ElttÖiÖooJll <JOt o.~tOu<Ja Eltt<J'taA~v[al beantragt man in den Papyri 
gewöhnlich, daß entweder der Inhalt des eingereichten Dokumentes der Gegenpartei offiziell 
(Öt' EVOC; "Coov 1tEpt <JE U1tllP€"Crov) mitgeteilt wird, damit sie demgemäß verfahren kann oder muß 
({va eiön Kat K"CA.), oder daß bestimmte untere Behörden beauftragt werden, etwas zu tun (CPR 
XVIlA 15; P.Col. VII 170; P.Mert. II 91; P.Oxy. XXXIV 2712; XLIII 3126; LXI 4122; SB IV 
7468; P.Wisc. I 32; vgl. auch P.Mich. XI 615; P.Mil.Vogl. III 129; PSI VII 767). In dem ersten 
Fall gebraucht man regelmäßig einen Dativ (doch s. CPR XVIIA 15), in dem zweiten auch 
einen Akkusativ. Warum der Bruder NeiJos hier im Akkusativ steht, ist wegen der Lücke nicht 
zu ermitteln. Jedenfalls ist es wahrscheinlich, daß er sich schon der ganzen Erbschaft bemäch
tigt hatte. 

9f. Die Form der ßnl<UlZipalionsurkundc bleibt im Dunkeln. Wen" s i ich dCljenigen der 
mallcipmio in FIRA 111 14 näherte. soll te sie einen fiktiven Verkauf nachahmen 13, Mir ist keine 
griechische Übersetzung einer lateini ehen /I/(II/t."ipatio bekannt l 4. Im Lateini hen ' lcht mei 
stens der Name des Empfängers zuerst im Nominativ, dann mancipio accepit (sestertio nummo 
uno) und danach der Name des Übertragenden mit der Präposition de oder ab (FIRA III 14 und 
87-93). Daß in CPR VI 78, 9 der Name des "Käufers" und in Z. 10 etwa E1tpia"Co <J€<Jn:p"Ciou 
VOUJlJlou Ev6C; o. ä. stand, ist schon aus Raumgründen weniger wahrscheinlich. Doch ist in la
teinischen Dokumenten auch der Ausdruck mancipio dedit mit vorangegangenem Nominativ 
und Dativ möglich (FIRA III 14 und 94-95). Ich würde aber am ehesten annehmen, daß die 
Fassung in unserer Urkunde vereinfacht war und gar nicht der römischen Tradition folgte. Lei
der können die folgenden, fast gänzlich verlorenen Zeilen (12f.) zu dieser Frage keine entschei
dende Hilfe leisten, obwohl da eine Reihe von Personennamen aufscheint. 

Zusammenfassend kann man konstatieren, daß der Hauptinhalt der Urkunde in 

großen Zügen ausreichend klar wird, obwohl die Einzelheiten des Textes unsicher 

13 Vgl. Gaius, Inst. 132-134; Arjava, Pwemal Power (0. Anm. 1) 157, Anm. 59. 
14 Vgl. doch die Testamente mit ihren Libralnkten , z. B. BGU I 326 = MChr 316 = FIRA 

III 50; P.Oxy. XXII 2348; SB V 8265. 
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bleiben müssen. Diese Leute aus Hermupolis kannten römisches Familienrecht oder 
wenigstens konnten sie die Hilfe eines guten Experten in Anspruch nehmen, wenn sie 
sich um ihre rechtlichen und wirtschaftlichen Angelegenheiten kümmerten. Solchen 
gut informierten Provinzialen begegnet man oft in den Reskripten des Codex Justinia
nus. Ägypten war also auch in dieser Hinsicht kein Sonderfall. 
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